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Bekanntmachung der Mitglieder des Wahlausschusses für die Bürgermeisterwahl in Staßfurt am 
30.03.2008 
 
Gemäß § 4 der Kommunalwahlordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA) besteht der 
Wahlausschuss der Stadt Staßfurt aus dem 
Vorsitzendem und 5 Beisitzern. 
 
 Johannes Gbur, Staßfurt 
 Wahlleiter / Vorsitzender 
 
 Antje Herwig, Staßfurt 
 stellvertretende Wahlleiterin 
 
Nr. 1  Eberhard Müller, Staßfurt 
 Beisitzerin 
 
 Sabiene Rogau, Staßfurt, OT Löderburg 
 stellvertretende Beisitzerin 
 
 

Nr. 2 Gudrun Klauß, Staßfurt 
 Beisitzerin 
  
 Karl-Heinz Klix, Staßfurt 
 stellvertretende Beisitzerin 
 
Nr. 3 Harald Weise, Staßfurt  
 Beisitzer 
 
 Jens Zimmermann, Staßfurt 
 stellvertretender Beisitzer 
 
Nr. 4 Riccardo Achilles, Staßfurt 
 Beisitzer  
 
 Dominik Iser, Staßfurt 
 stellvertretender Beisitzer 

 
 
Entlastung des Bürgermeisters der Stadt Staßfurt für den Haushalt 2006 
 
Gemäß §108 Abs. 3  der Gemeindeordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993   
in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Staßfurt in der Sitzung am 29.11.2007 mit 
Beschluss 562/2007 auf Grund des Ergebnisses der 
Rechnungsprüfung dem Bürgermeister der Stadt 

Staßfurt die Entlastung für die Jahresrechnung 2006 
erteilt.  
Beginnend am Tage nach der Veröffentlichung liegt 
die Jahresrechnung mit dem Rechenschaftsbericht  
an 7 Tagen in der Stadtverwaltung Staßfurt, Haus II, 
Steinstraße 38, Zimmer 219, öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. 

 
 
Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Neundorf für den Haushalt 2006 
 
Gemäß §108 Abs. 3  der Gemeindeordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993  
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Neundorf in der Sitzung am 
13.12.2007 mit Beschluss 115/2007 auf Grund des 
Ergebnisses der Rechnungsprüfung dem 

Bürgermeister der Gemeinde Neundorf die 
Entlastung für die Jahresrechnung 2006 erteilt.  
Beginnend am Tage nach der Veröffentlichung liegt 
die Jahresrechnung mit dem Rechenschaftsbericht  
an 7 Tagen in der Stadtverwaltung Staßfurt, Haus II, 
Steinstraße 38, Zimmer 219, öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. 
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Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Amesdorf für den Haushalt 2006 
 
Gemäß §108 Abs. 3  der Gemeindeordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993  
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Amesdorf in der Sitzung am 
10.12.2007 mit Beschluss 89/2007 auf Grund des 
Ergebnisses der Rechnungsprüfung dem 

Bürgermeister der Gemeinde Amesdorf die 
Entlastung für die Jahresrechnung 2006 erteilt.  
Beginnend am Tage nach der Veröffentlichung liegt 
die Jahresrechnung mit dem Rechenschaftsbericht  
an 7 Tagen in der Stadtverwaltung Staßfurt, Haus II, 
Steinstraße 38, Zimmer 219, öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. 

 
 
Mitteilung des Salzlandkreises zum Bürgerbüro/Kfz-Zulassung 
 
Der Salzlandkreis teilt mit, dass das 
„Bürgerbüro/Kfz-Zuassung“ in der Kreisverwaltung 
Bernburg, Kreishaus 2, Friedensallee 25 (Eingang 
Beethovenstraße) mit Wirkung vom 02. Januar 2008 
folgende erweiterte bzw. zusätzliche Öffnungszeiten 
hat:  
 
Montag bis Freitag: täglich von 08:30 Uhr bis 18:30 

Uhr durchgehend 
Samstag: von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

 
Durch diese wöchentlichen Öffnungszeiten von 
insgesamt 53,5 Stunden werden für alle 

Bürgerinnen und Bürger die verwaltungsseitigen 
Voraussetzungen geschaffen, um den individuellen 
Zeitbedürfnissen besser zu entsprechen, damit 
auch zusätzliche Wege zur Verwaltung vermieden 
werden.  
 
Gleichzeitig verbindet der Salzlandkreis damit die 
Hoffnung, dass es zu einer Verringerung der 
Wartezeiten kommen wird, da durch die wesentlich 
längere Öffnung der Verwaltung (ohne wöchentliche 
Schließtage und in der Mittagszeit keine Schließung 
mehr) auch das konzentrierte Aufsuchen durch 
unsere Bürge- entfallen könnte.  
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